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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1963

Norm

AußStrG §16 BIII2b

JWG §29

nöJWG §28

Rechtssatz

Keine o enbare Gesetzwidrigkeit liegt vor, wenn das Gericht die Fürsorgeerziehung nach § 29 JWG anordnet, weil es

der Meinung ist, daß ein Wechsel der Umgebung des Minderjährigen notwendig ist und die Erziehungshilfe und

Erziehungsaufsicht nicht in Erwägung zieht. Diese haben andere Voraussetzungen.
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